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Rundschreiben Nr. 5/2008 (D)  
 
Verordnung von Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Zusammenhang mit der Verordnung von Krankengymnastik ist aufgefallen, dass häufig 
Krankengymnastik nach Ziffer 8102 bzw. 8103 (Krankengymnastische Behandlung auf neuro-
physiologischer Grundlage bei erworbenen traumatischen, zentralen und peripheren Bewe-
gungsstörungen) verordnet wird, obwohl keine entsprechende medizinische Indikation vorliegt 
und somit Krankengymnastik nach Ziffer 8101 (Krankengymnastische Behandlung, auch auf 
neurophysiologischer Grundlage) hätte verordnet werden müssen.  
 
Die Ziffer 8101 stellt die Regelversorgung dar. Auch hier kommen neurophysiologische Techni-
ken zum Einsatz, wie dies z. B. bei verletzungs- oder operationsbedingt aktiv noch nicht zu be-
übenden Strukturen häufig wünschenswert ist. 
 
Sofern im Einzelfall die üblichen zwei Zeitintervalle nicht ausreichend erscheinen, kann auf der 
Verordnung, mit entsprechender Begründung, eine höhere Behandlungsintensität vorgegeben 
werden.  
 
Die Ziffern 8102 und 8103 sind neurogen bedingten Bewegungsstörungen vorbehalten und 
sollten nur bei zentralen, aber durchaus auch bei peripheren Nervenschäden (z. B. SHT, Quer-
schnitt, Plexusläsion) verwendet werden. Die Abrechnung dieser Ziffern setzt eine Zusatzquali-
fikation des Therapeuten (z. B. Bobath, Vojta, PNF) voraus. 
 
Wir bitten um Beachtung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Harald Zeitler 
Stv. Geschäftsstellenleiter 






